
BEITRAGS- UND  
GEBÜHRENORDNUNG

Nach Beschluss der ordentlichen  
Mitgliederversammlung vom 17.02.2025



Beitrags- und 
 Gebührenordnung 
Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 17.02.2025

Bis 30.06.2025 Ab dem 01.07.2025

Sportabteilungen  
(aktiv)

Kinder und Jugendliche (0 – 17 Jahre) 126,00 € 144,00 €

Ermäßigte 126,00 € 144,00 €

Erwachsene 204,00 € 240,00 €

Familientarif 360,00 € 420,00 €

Sportabteilungen  
(passiv)

Kinder und Jugendliche (0 – 17 Jahre) 76,00 € 90,00 € 

Erwachsene 76,00 € 90,00 €

Lebenslang einmalig 1.899,00 €

Fan- und  
Förderabteilung  
(passiv)

Kinder bis einschließlich 6 Jahre 0,00 € 0,00 €

Kinder und Jugendliche (7 – 17 Jahre) 36,00 € 44,00 €

Ermäßigte 36,00 € 44,00 €

Erwachsene 76,00 € 90,00 €

Familientarif 120,00 € 160,00 €

Lebenslang einmalig 1.899,00 €



Zusatzbeiträge in 
Sportabteilungen 
Zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag in ausgewählten 
 Sport abteilungen. Für alle hier nicht aufgeführten 
 Sportabteilungen ist kein Zusatzbeitrag fällig.

Quartal Halbjahr Jahr

GOLF Uneingeschränktes Spielrecht 9-Loch 203,00 € 406,00 € 812,00 €

Uneingeschränktes Spielrecht 27-Loch 313,00 € 626,00 € 1.252,00 €

Pay & Play-Spielrecht 44,00 € 88,00 € 176,00 €

turnen

 

Gemäß Beschluss 
der Abteilungs-
versammlung vom 
27.04.2022 gültig 
ab 01.07.2022

Ballett 63,00 € 126,00 € 252,00 €

Capoeira 36,00 € 72,00 € 144,00 €

Cheersport 36,00 € 72,00 € 144,00 €

Pop Dance / Modern Dance 15,00 € 30,00 € 60,00 €

Parkour / Tricking 15,00 € 30,00 € 60,00 €

Pilates 15,00 € 30,00 € 60,00 €

Rhythmische Sportgymnastik 36,00 € 72,00 € 144,00 €

Salsa 24,00 € 48,00 € 96,00 €

Sportakrobatik 36,00 € 72,00 € 144,00 €

Trampolin 36,00 € 72,00 € 144,00 €

Yoga 15,00 € 30,00 € 60,00 €

Tennis
Gemäß Beschluss 
der Abteilungs-
versammlung vom 
23.11.2022 gültig  
ab 01.07.2023

Kinder bis einschließlich 9 Jahre 25,50 € 51,00 € 102,00 €

Kinder und Jugendliche (10 – 17 Jahre) 40,50 € 81,00 € 162,00 €

Ermäßigte 52,50 € 105,00 € 210,00 €

Erwachsene 70,50 € 141,00 € 282,00 €

Familientarif 126,00 € 252,00 € 504,00 €

tischTennis
Gemäß Beschluss  
der Abteilungsver-
sammlung vom 
24.09.2008 gültig  
ab 01.01.2009

Leistungskader 30,00 € 60,00 € 120,00 €

 — Cheersport
 — Fitness und  

Gesundheit
 — Fun-und Freizeitsport
 — Rhythmische 

Sportgymnastik
 — Schwimmen
 — Sportakrobatik
 — Tanzen 
 — Trampolin



Zusatzbeiträge in 
Sportabteilungen 
Zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag in ausgewählten 
 Sport abteilungen. Für alle hier nicht aufgeführten 
 Sportabteilungen ist kein Zusatzbeitrag fällig.

Quartal Halbjahr Jahr

Volleyball
Gemäß Beschluss  
der Abteilungs-
versammlung vom 
19.01.2018 gültig  
ab 01.07.2018

Kinder und Jugendliche (0 – 17 Jahre) 6,00 € 12,00 € 24,00 €

Ermäßigte 6,00 € 12,00 € 24,00 €

Erwachsene (18 – 66 Jahre) 12,00 € 24,00 € 48,00 €

Familienangehörige unter 25 Jahre 6,00 € 12,00 € 24,00 €

Eishockey
Gemäß Beschluss  
der Abteilungs-
versammlung vom 
31.05.2019 gültig  
ab 01.06.2019

Junioren 1. Mannschaft 55,50 € 111,00 € 222,00 €

Junioren 2. Mannschaft 45,00 € 90,00 € 180,00 €

Senioren 1. Mannschaft 75,00 € 150,00 € 300,00 €

Senioren 2. Mannschaft 61,50 € 123,00 € 246,00 €

Torhüter 1. & 2. Mannschaft 37,50 € 75,00 € 150,00 €

fechten
Gemäß Beschluss  
der Abteilungs-
versammlung vom 
20.01.2014 gültig  
ab 01.01.2017

Kinder und Jugendliche (0 – 17 Jahre) 18,50 € 37,00 € 74,00 €

Ermäßigte 18,50 € 37,00 € 74,00 €

Erwachsene 24,00 € 48,00 € 96,00 €

Familientarif 5,00 € 10,00 € 20,00 €



Beitrags- und 
 Gebührenordnung  
Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 17.02.2025

Anmerkungen — Bei Abschluss der Mitgliedschaft wird der anteilige Jahresbeitrag gemäß der 

vereinbarten Zahlweise berechnet. 

— Die einmalige Aufnahmegebühr für Neumitglieder beträgt 20 €.  

Bei Wahl des Familientarifs fällt die Aufnahmegebühr nur einmalig an.

— Es können Zusatzbeiträge von einzelnen Sportabteilungen erhoben werden.

— Möchte ein Mitglied in mehr als einer Abteilung Mitglied sein, so ist ab der zweiten 

Abteilung 50% des Jahresbeitrags fällig. Bei Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen 

muss diejenige Abteilung mit dem höchsten Beitrag als erste geführt werden. Bei 

gleicher Beitragshöhe entscheidet das Mitglied.

— Für die Gewährung von ermäßigten Beiträgen muss grundsätzlich ein schriftlicher 

Nachweis eingereicht und dieser nach Ablauf der Gültigkeit erneuert und unaufgefor-

dert vorgelegt werden.

— Ermäßigungsberechtigt sind Schüler:innen, FSJler:innen, Student:innen,  

Auszubildende, GdB ab 50%, Rentner:innen, Arbeitslose sowie Mitglieder der  

Fan- und Förderabteilung mit Erstwohnsitz im Ausland.

— Bei fehlendem oder abgelaufenem Ermäßigungsnachweis wird der Beitrag automa-

tisch zum nächsten Geschäftsjahresbeginn auf den Normalbeitrag umgestellt. Bei 

nachträglicher Einreichung eines Ermäßigungsnachweises (Erst- oder Folgenach-

weis) ist eine Umstellung auf den ermäßigten Beitrag zum darauffolgenden Quartal 

möglich. Eine rückwirkende Erstattung ist nicht möglich.

— Beim Familientarif sind alle im Tarif befindlichen Mitglieder eigenständiges Mitglied. 

Der Tarif kann nur gewährt werden, wenn die für den Familientarif festgelegten 

Kriterien erfüllt sind (mindestens zwei Erwachsene und ein Kind oder ein Erwachse-

ner und zwei Kinder im selben Haushalt lebend. Kinder über 18 bis einschließlich 25 

Jahre mit Ermäßigungsnachweis). Bei Nichterfüllung der Kriterien, werden einzelne 

oder alle Mitglieder des Familientarifs auf Einzeltarife umgestellt. Bei nachträglicher 

Erfüllung der Kriterien ist eine Umstellung auf den Familientarif dann erst zum 

darauffolgenden Quartal möglich. Eine rückwirkende Erstattung ist nicht möglich.

— Eine Rechnungszahlung ist nur als Jahreszahlung möglich. Pro Rechnung ist eine 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von 2 € fällig.

— Bei Zahlung per Lastschrift und bei einer vom Mitglied zu verantwortenden Rücklast-

schrift ist eine Bearbeitungsgebühr von 10 € zu entrichten.

— Bei Überschreitung des Zahlungsziels wird ab der zweiten Zahlungserinnerung eine 

Gebühr von 5 € erhoben.

SEPA-Lastschrift-
verfahren

—  Die für Eintracht Frankfurt e.V. gültige Gläubiger-Identifikations-Nummer lautet: 

DE04ZZZ00000237450

— Bei Einzugsermächtigung („SEPA-Lastschriftmandat“) erfolgt der Bankeinzug  

wie folgt:

— Bei Jahreszahlern am 01.07.

— Bei Halbjahreszahlern am 01.07. und 01.01.

— Bei Vierteljahreszahlern am 01.07., 01.10., 01.01. und 01.04.

—  Fällt der Einzugstag nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar 

darauf folgenden Bankarbeitstag 



Eintracht Frankfurt e.V. 
Alfred-Pfaff-Straße 1  
60386 Frankfurt am Main

T —— +49 69 - 420 970 - 0 
F —— +49 69 - 420 970 - 210 
E —— mitgliedschaft@eintracht-frankfurt.de 
W —— mitglied.eintracht.de


